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Abt. 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft 
Ref. 23.4 Naturschutz 

 
Merkblatt zum naturverträglichen Bouldern und Felsklettern 
1 Ausgangslage 

Bouldern und Felsklettern gehören zu den Trendsportarten im Outdoorbereich. Die Nachfrage nach 
entsprechenden Angeboten und Betätigungsorten steigt gegenwärtig stetig. 

Öffentlich -rechtlich erfolgt das Bouldern und Felsklettern auf der Grundlage des allgemeinen 
naturschutzrechtlich normierten Betretungsrechtes der Landschaft. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
damit sonstige öffentlich-rechtliche Vorgaben bereits geprüft wurden. Zu diesen Vorgaben zählen 
insbesondere jene des speziellen Naturschutzrechtes und betreffen die Bereiche: 

Artenschutz:  die zum Bouldern und Klettern genutzten Gesteinsformationen sind auch 
Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, die häufig selten oder 
besonders geschützt sind - hierzu zählen u.a. spezialisierte Flechten und Moose, 
Fledermäuse sowie der Uhu und der Wanderfalke; 

Gebietsschutz: alle Gesteinsformationen innerhalb der Flussabschnitte sind im Landkreis 
Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems NATURA 2000 und wegen 
ihrer Schönheit und Leistungsfähigkeit für den Naturhaushalt auch oft als Natur- 
und/oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen; 

eine Vielzahl der Gesteinsformationen ist auch wegen ihrer besonderen 
geologischen und/oder naturschutzfachlichen Bedeutung als Naturdenkmal 
ausgewiesen; 

bei Gesteinsformationen handelt es sich jeweils um gesetzlich geschützte 
Biotope (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG), hier offene Felsbildungen. Alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung führen können, sind damit nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 
verboten. 

Insgesamt muss beachtet werden, dass im Landkreis Mittelsachsen, die Ausübung der Trendsportarten 
Bouldern und Felsklettern an den dafür vorgesehenen Gesteinsformationen aus Sicht des öffentlichen 
Rechtes nur durch eine naturschutzrechtliche Gestattung erfolgen kann. 

2 Störungspotenzial durch das Bouldern und Felsklettern 

Beeinträchtigungspotenzial besteht insbesondere durch folgende Handlungen: 

- Beseitigung des charakteristischen Bewuchses, 
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- Einsatz von Chalk/Magnesia, 
- Ausübung des Sports bei Nacht, 
- Anlegen von Trampelpfaden für die Zuwegung, 
- Lagerplätze. 

 
Dabei kommt es zu direkten (z. B. der Vegetation und der Tiere) aber auch indirekten Beeinträchti-
gungen (z. B. Störungen von empfindlichen Arten - sogenannter Scheucheffekt, Verhinderung der 
Brutpflege). 
 

3 Lösung 

Um die Ausübung der Trendsportarten Bouldern und Felsklettern im Landkreis Mittelsachsen zu 
ermöglichen, wurde durch den Landkreis als zuständige untere Naturschutzbehörde gemeinsam mit 
dem Sächsischen Bergsteigerbund e.V. (SBB), Sektion des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV), der 
Sektion Chemnitz des DAV und dem ESV Lok Döbeln, Abt. Wandern und Bergsteigen sowie der Boulder-
Gemeinschaft Chemnitztal, nach Lösungen gesucht, welche das naturverträgliche Bouldern und 
Felsklettern an dafür geeigneten Gesteinsformationen ermöglichen. 

Bei der Eignungsfeststellung der Gesteinsformationen wurde stets generell unterstellt, dass die 
Ausübung des Boulderns und Felskletterns immer unter Beachtung: 

a) der von der Boulder-Gemeinschaft selbst auferlegten Regeln 

und 

b) der Kletterregeln des DAV erfolgt. 

Dennoch war es notwendig, zur Erlangung der Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen 
Zielstellungen folgende Festlegungen zu treffen: 

⮚ Die für das Bouldern im Landkreis Mittelsachsen nutzbaren Gesteinsformationen im 
Chemnitztal werden auf folgender Internetseite geführt: 

 Erzbloc-Wiki - Informationen zu den Boulderspots im Chemnitztal und Erzgebirge 

⮚ Die für das Felsklettern im Landkreis Mittelsachsen nutzbaren Gesteinsformationen sind der 
Anlage „Übersicht der zugelassenen Kletterfelsen im Landkreis Mittelsachsen mit Sperrungen 
aus Gründen des Artenschutzes“ zu entnehmen. 

Die Umsetzung des Konzeptes wird begleitet von der Kennzeichnung der Ruhezonen, der Ausweisung 
der befristeten Sperrungen vor Ort, der Zustiege sowie der Anbringung von Umlenkhaken und Abseil-
stellen. 

4 Wichtige Hinweise 

Zur Vermeidung des Begehens von Ordnungswidrigkeiten sind insbesondere folgende Hinweise zu 
beachten: 

http://www.erzbloc.de/index.php?title=Verhaltensregeln
http://felsinfo.alpenverein.de/index.php?mapId=82&option=com_content&view=article&id=731&Itemid=412#scale=9244648&centerX=1103904&centerY=6480554&layers=1465218397,152917,0
http://www.erzbloc.de/index.php?title=Hauptseite
file:///C:%5CUsers%5Ceppely%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C70IEF4OC%5Cnaturvertr%C3%A4gliche%20Freizeitgestaltung_Klettern%20und%20Bouldern_Anlage%201.pdf
file:///C:%5CUsers%5Ceppely%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C70IEF4OC%5Cnaturvertr%C3%A4gliche%20Freizeitgestaltung_Klettern%20und%20Bouldern_Anlage%201.pdf
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⮚ Neuerschließungen innerhalb der vorgenannten Gesteinsformationen sind nur unter Beachtung 
der jeweiligen speziellen naturschutzrechtlichen Gestattung möglich (jedoch wegen des hohen 
Erschließungsgrades fast nicht mehr möglich) – wenden sich dazu vorher an die zuständigen 
Gebietsbetreuer.  
 

⮚ Nicht in der vorgenannten Lösung enthaltene Gesteinsformationen dürfen ohne vorherige 
naturschutzrechtliche Gestattung nicht genutzt werden. 

Viel Vergnügen beim Bouldern und Felsklettern. 

Ihre untere Naturschutzbehörde Landkreis Mittelsachsen 

Stand: Mai 2024 
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ANLAGE 

Übersicht der zugelassenen Kletterfelsen im Landkreis Mittelsachsen mit Sperrungen aus Gründen des 
Artenschutzes 

 
Kletterfelsen im Landkreis Mittelsachsen1 Sperrung 

Fr
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Badfelsen (Rechenberg-Bienenmühle) nein 

 
Biwakwand 
 

Zulassung beantragt; Verfahren läuft 
noch 

 

Dynamitwand 

 

15.01.- 30.06. 

Felsen bei Halsbrücke: 

Russenwand, Kreuzfelsen, Deutsche Wand 

 

15.02.-15.04., Verlängerung bis 
30.06.2024 

 

Muldenzacke 

 

nein 

Kr
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be
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er

 W
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Sektor: Wasserwand, Am Wandbuch und 
Zentralwand 

Sektor: Zschopauzacke, Großer Turm und 
Schluchtwand 

 

nein 

 

15.01.- 30.06. 

 

 

Rochlitzer Berg  

 

nein 

G
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M
itt

w
ei
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 Roter Bruch   nein 

Oberer- und Unterer Malerfelsen nein 

                                                            
1 Die tatsächlich nutzbaren Kletterrouten befinden sich zu einigen Kletterfelsen im aktuellen Kletterführer  
  „Kletterführer Erzgebirge: Glück Auf! - Die Felsen des Erzgebirges und seines Vorlandes“ [1. Auflage 2016] 



5 

 

Kletterfelsen im Landkreis Mittelsachsen1 Sperrung 

Kockische Wände: 

Kocksche Wand, Breiter und Schmaler 
Katzfels, Vergessene Wand 

nein 

Ringethaler Felsen 

Wilde Wand bei Ringethal 

Klettern verboten 

nein 

Eichberg: 

Teufelskanzel (Eichbergklippe) 

 

nein 

  

Zschopauwand (Frankenberg)2 

 

15.02.-15.04. (ggf. Erweiterung bis 
30.06. - siehe Ausweisung vor Ort) 

  

Muldewand (Rochsburg) 

 

nein 

Fe
ls

en
 im

 C
he

m
ni

tz
ta

l 

Ge
bi

et
 M

ar
ke

rs
do

rf
er

 S
te

in
e 

 

Ullrichsburg (Bärenhöhle)3, Großer Stein 
und Schreckenstein (Aussichtsfels) 
 

Niederer und Hoher Bahnwärter 

 

 

15.01.-30.06. 

 

nein 

                                                            
2 Entgegen den Angaben im vorgenannten Kletterführer Erzgebirge besteht an dem Kletterfelsen eine Sperrung  
  aus Artenschutz-Gründen. 
3 kursiv in Klammer: Bezeichnung aus dem Boulderführer Chemnitztal; weitere Infos unter 
http://www.erzbloc.de/index.php?title=Hauptseite 

http://www.erzbloc.de/index.php?title=Hauptseite
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Kletterfelsen im Landkreis Mittelsachsen1 Sperrung 
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Glatter Stein (Wallstreet?) 

Aussichtsfelsen (Turtle?) 

Räuberhöhlenwand (Wallstreet?) & Kleiner 
Turm 

Kopffelsen (Eiers Rock) 

 

 

 
nein 
nein 
Klettern verboten 

 

ne in 

 

 

Ge
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or
fe
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Teufelsstein (Mt. Mc Chemnitztal) 

Große Wächtersruh 

Marienfelsen (im „Magischen 

Wald“) 

 

 

 

nein 

nein 

nein 
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Eiskellerwand (Turnvater/Sportfrei) 

Naumannfelsen (Felsenstraße) 

 

 

 

nein 

nein 
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